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Zitat

Original von Sonnenkönigin
Das mit der Kommission kann nicht stimmen, ich war selbst schon Schriftführer beim
mündl. Abi und habe keine SekII-Lehrbefähigung.

Was stimmt und nicht stimmt, ist der gültigen APO-GOSt (PDF) zu entnehmen. Die
Zusammensetzung der Prüfungskommission ("Fachprüfungsauschuss") regelt §26, und dort
heißt es:

Zitat

(4) Fachpruferin oder Fachprufer ist in der Regel die Fachlehrkraft, die die Schulerin
oder den Schuler in der Jahrgangsstufe 13/II unterrichtet hat. Die Fachpruferin oder der
Fachprufer muss in der Regel in dem jeweiligen Fach die Lehramtsprufungen abgelegt
haben und die Befähigung zum Lehramt am Gymnasium oder fur die Sekundarstufe II
besitzen.
(5) Schriftfuhrerin oder Schriftfuhrer ist in der Regel eine Lehrkraft der Schule, die das
Fach nach Möglichkeit in der Jahrgangsstufe 12 oder 13 unterrichtet hat. Die
Schriftfuhrerin oder der Schriftfuhrer soll in dem jeweiligen Fach die
Lehramtsprufungen abgelegt haben und die Befähigung zum Lehramt am Gymnasium
oder fur die Sekundarstufe II besitzen.

Demnach kann man offenbar beim Schriftführer auch ggf. Ausnahmen machen - das beschließt
vermutlich der ZAA -, beim Prüfer kann man das nicht. Womit klar ist, dass man mit einer PEF
keine Abiturprüfungen abnehmen kann.
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